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(54)  Beschlag  für  Fenster  sowie  Dreh-Kipp-Fenster  mit  einem  solchen  Beschlag 

(57)  Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  neuarti- 
gen  Beschlag  für  Dreh-Kipp-Fenster,  insbesondere 
Gebäudefenster  mit  einem  Stockrahmen  (1)  und  wenig- 
stens  einem  Flügelrahmen  (2),  welcher  um  eine  erste 
Achse  drehbar  oder  schwenkbar  sowie  um  eine  zweite 
Achse  kippbar  am  Stockrahmen  (1)  vorgesehen  ist,  mit 
am  Stockrahmen  (1)  und  am  Flügelrahmen  (2)  befestig- 
baren  Lagern  (9,11),  mit  einem  zwischen  den  Lagern 
(9,1  1)  wirkenden  Lenker  (15)  zur  Begrenzung  der  Kipp- 
bewegung,  mit  einem  Gelenk  (12,15)  zwischen  den 
Lagern  (9,11)  für  die  Dreh-  oder  Schwenkbewegung, 
sowie  mit  einer  zwischen  der  Drehbewegung  und  der 
Kippbewegung  umschaltbaren  Sperreinrichtung  (19). 
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GEBÜHRENPFLICHTIGE  PATENTANSPRÜCHE 

Die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  enthielt  bei  ihrer  Einreichung  mehr  als  zehn  Patentansprüche. 

r~*j  Alle  Anspruchsgebühren  wurden  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Oer  vorliegende  europaische 
RecnercnenDericht  wurde  lur  alle  Patentansprüche  erstellt 

Nur  ein  Teil  der  Ansprucnsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet  Oer  vorliegende 
europäische  Rechercnenbencht  wurde  tur  die  ersten  zehn  sowie  für  |ene  Patenianspruche  erstellt  für  die 
Ansprucnsgebühren  entrichtet  wurden, 

nämlich  Patentansprüche 

|  |  Keine  der  Ansprucnsgeoühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet  Der  vorliegende  euro- 
paische  Recherchenoericnt  wurde  tur  die  ersten  zehn  Patentansprüche  erstellt 

|  MANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  DER  ERFINDUNG 

Nach  Auffassung  der  Recherchenabteilung  entspricht  die  vorliegende  europaische  Patentanmeldung  nicht  den  Anforde- 
rungen  an  die  Einheitlichkeit  der  Erfindung:  sie  enthalt  mehrere  Erfindungen  oder  Gruppen  von  Erfindungen. 
namticrt 

s i e h e   S e i t e   -B-  

p~j  Alle  weiteren  Recherchengeoühren  wurden  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet  Der  vorliegende  euro- 
päische  Recherchenoericnt  wurde  tur  alle  Patentansprüche  erstellt. 

j~~j  Nur  ein  Ten  der  weiteren  RecnerchengebUhren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recnerchenoericnt  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sicn  auf  Erfindungen  beziehen, 
lur  die  RecnerchengebUhren  entrichtet  worden  sind. 

namiicn  Patentansprüche 

j^j  Keine  der  weiteren  RecnerchengebUhren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet  Der  vorliegende  euro- 
päische  RecnerchenOencht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sicn  auf  die  zuerst  in  den  Patent- 
ansprüchen  e'wannte  Erfindung  Dezienen 

1-8,  10 
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MANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  DER  ERFINDUNG 

Nach  Auffassung  der  Recherchenabteilung  entspricht  die  vorliegende  europäische 
Patentanmeldung  nicht  den  Anforderungen  an  die  Einheitlichkeit  der  Erfindung;  sie  enthält 
mehrere  Erfindungen  oder  Gruppen  von  Erfindungen,  nämlich: 

1  .  Patentansprüche  1  -8,1  0  :  Beschlag  zur  Begrenzung  der  Kippbewegung. 
2.  Patentansprüche  9,10  Beschlag  zum  Anheben  eines  Flügels  in  der 

Schliessposition. 
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